
die Ankündigung des Durchladens an sich keine Drohung mit der Begehung eines Tötungs-
delikts i.S.d. §§ 211, 212 StGB und somit nicht mit einem Verbrechen i.S.d. § 12 I StGB
darstellt. Denn – so der BGH – je unsicherer und ungewisser der Eintritt der Bedingung ist, an
den nach dem Inhalt der Äußerung die Verwirklichung eines Übels geknüpft ist, umso mehr
wird sich die Annahme aufdrängen, dass der Handelnde die Ankündigung eines Übels nicht
als ernst gemeinte Drohung, sondern vielleicht nur als großsprecherische oder vom Unmut
eingegebene Redensart verstanden wissen will und die Möglichkeit, dass seine Äußerung
anders aufgefasst werden könnte, überhaupt nicht bedenkt. Dabei sind nach Ansicht des BGH
auch die näheren Umstände zu berücksichtigen. Je erregter die Beteiligten sind, umso mehr
werden alle denkbaren Deutungen entfallen, die eine längere oder eingehende Überlegung
voraussetzen (BGHSt 16, 386 [388]). Selbst wenn dies im Hinblick auf §§ 211, 212 StGB
bejaht werden sollte, so handelt S jedenfalls gerechtfertigt. Insoweit wird auf die Ausführungen
zu § 240 I, II StGB verwiesen.

E. GESAMTERGEBNIS
S hat sich nicht strafbar gemacht.

ÜBUNGSBLÄTTER STUDENTEN · EXAMINATORIUM KLAUSUR ÖFFENTLICHES RECHT · „VOLLSTRECKTE...“

Matthias Valta, Universität Heidelberg*

„Vollstreckte Fensterläden sind teuer!“**

Verwaltungsvollstreckungsrecht, Allgemeines Verwaltungsrecht, Baurecht
Examen
5 Stunden
Textausgabe Öffentliches Recht

& SACHVERHALT
E ist Eigentümer eines am Marktplatz der Großen Kreisstadt S gelegenen Hauses aus dem 19.
Jahrhundert. Um 1960 wurden die historischen Fensterläden entfernt. Anfang 2007 soll eine
„schnelle und unbürokratische“ Innenstadtsanierung für die Aufnahme des historischen Stadt-
kerns in das UNESCO-Weltkulturerbe sorgen.

Zu diesem Zwecke soll ein Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13 a BauGB
erlassen werden. Um die Aufstellung des Bebauungsplans zügig voranzutreiben, verzichtet die
S auf eine frühzeitige Beteiligung der Bürger und Behörden. Auch nachdem die S einen
Entwurf des Plans erarbeitet hat, werden allein die durch die Planung berührten Behörden per
Brief von dem Vorhaben benachrichtigt. Schließlich beschließt der Gemeinderat den Bebau-
ungsplan, der sodann formgerecht erlassen wird.

Auf Grundlage der Festsetzungen des Bebauungsplans und § 176 BauGB erlässt B darauf-
hin einen Bescheid an E mit der Verpflichtung, Holzfensterläden in historischer Ausführung
an seinem Haus anzubringen und zu belassen. Sogleich wird rechtmäßig die sofortige Voll-
ziehbarkeit angeordnet, um bis zum Eintreffen der UNESCO-Kommission ein harmonisches
und historisches Stadtbild wiederherzustellen. Für den Fall der Nichtbefolgung innerhalb eines
Monats droht die S die Vollstreckung im Wege der Ersatzvornahme auf Kosten des E an. Der
vermutliche Kostenrahmen ist zutreffend angegeben. Eine Rechtsbehelfsbelehrung ist nicht
beigefügt.

Nachdem die Fensterläden nach einem Monat nicht angebracht sind, beauftragt die Stadt
einen Schreiner mit deren Fertigung und Anbringung. Dieser bringt sie drei Wochen später am
Haus des E an. E hat sich durch seine Freundin bereits kurz nach Erlass des Bebauungs-
bescheides davon überzeugen zu lassen, dass sein Haus durch historische Fensterläden optisch
sehr gewinnen würde. Deshalb unternimmt er zunächst nichts.

Kurz darauf erhält E jedoch einen Kostenbescheid der S. Darin wird E zur Zahlung der
Schreinerrechnung in Höhe von 10.000 € und einer angemessenen Kostenpauschale der S in
Höhe von 5% der Handwerkerrechnung aufgefordert. E hat mittlerweile die originalen, preis-
wertwiederherstellbarenFensterläden imKeller aufgefundenund ärgert sich über dieRechnung.

** Die vorliegende Aufgabe wurde vom Verfasser im Examensklausurenkurs WS 2007/08 gestellt. Der Notendurchschnitt betrug
5,13 Punkte. 5% der Bearbeitungen wurden mit „vollbefriedigend“ bewertet, 30% mit „befriedigend“, 35% mit „ausreichend“,
30% der Klausuren waren „mangelhaft“.

* Der Verfasser ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Finanz- und Steuerrecht (Lehrstuhl Prof. Dr. Ekkehart Reimer) der
Universität Heidelberg. Prof. Dr. Reimer und Richter Dr. iur.Heiko Feurer gebühren Dank für Anregungen und Kritik.
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E legt umgehend nach Erhalt des Kostenbescheides Widerspruch ein. In dem Widerspruchs-
schreiben beklagt er unter anderem, dass er erst mit Erhalt des Bebauungsbescheides von dem
neuen Bebauungsplan erfahren hat.

Aufgabe 1:
Der Widerspruch richtet sich nur gegen die Anbringung der Fensterläden und den Kosten-
bescheid. Er bleibt ohne Erfolg. Daraufhin erhebt E Klage vor dem VG, die S „zum Entfernen
der rechtswidrig angebrachten Fensterläden zu verpflichten und den diesbezüglichen Kosten-
bescheid aufzuheben.“
Die S erwidert im Verfahren, dass sich E mangels Widerspruch gegen den Bebauungsbescheid
auch nicht auf dessen eventuelle Rechtswidrigkeit berufen könne. E entgegnet, dass er den
Bebauungsbescheid an sich auch gar nicht angreifen wolle, inzident müsse dieser aber wegen
der sofortigen Vollziehbarkeit bei der Rechtmäßigkeit der Vollstreckungsmaßnahmen und des
Kostenbescheides Berücksichtigung finden. Man dürfe doch keine Unrechtmäßigkeiten voll-
strecken und ihn danach auch noch zur Kasse bitten. Die S meint hingegen, dass E sich eben
rechtzeitig und vollständig hätte wehren müssen.

Hat die Klage des E Erfolg?

Aufgabe 2 (Abwandlung):
Der Widerspruch richtet sich gegen den Bebauungsbescheid, „das Anbringen der Fensterläden
durch P“ und den Kostenbescheid. Er bleibt jedoch erfolglos. Daraufhin erhebt er Klage vor
dem VG, die S „zum Entfernen der rechtswidrig angebrachten Fensterläden zu verpflichten
und sowohl Bebauungs- als auch Kostenbescheid aufzuheben.“

Hat die Klage des E Erfolg?

Bearbeitungshinweise für alle Aufgaben: Die materielle Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans der
Innenentwicklung ist zu unterstellen. Die Besonderheiten eines Bebauungsbescheides (§§ 175, 176 II-VII
BauGB etc.) sind nicht zu prüfen.

& LÖSUNG

AUFGABE 1

A. ABNAHME FENSTERLÄDEN

I. Zulässigkeit

1. Verwaltungsrechtsweg
Der Verwaltungsrechtsweg ist gemäß § 40 I 1 VwGO bei einer öffentlich-rechtlichen Streitig-
keit nichtverfassungsrechtlicher Art eröffnet. Nach der Sonderrechtstheorie liegt öffentliches
Recht vor, wenn der Staat durch dieses einseitig berechtigt oder verpflichtet wird. Der
Anspruch auf Beseitigung rechtswidriger Folgen hoheitlichen Handelns verpflichtet einseitig
den Staat und berechtigt einseitig den Bürger. Somit liegt Sonderrecht des Staates und folglich
öffentliches Recht vor. Ein unmittelbarer verfassungsrechtlicher Bezug fehlt.

2. Statthafte Klageart
Klageziel ist die Folgenbeseitigung durch Vornahme eines Realakts (Abnahme der Fensterlä-
den). Eine Verpflichtungsklage auf Erlass eines Verwaltungsaktes scheidet damit aus. Statthaft
ist allein die allgemeine Leistungsklage. Diese ist in der VwGO nicht ausdrücklich geregelt,
ihre Existenz wird aber vorausgesetzt (z.B. § 43 II 1 VwGO). Eine Geltendmachung des
Folgenbeseitigungsanspruchs als Annexantrag nach § 113 I 2 VwGO kommt mangels Anfech-
tung des Grundverwaltungsakts nicht in Betracht.

3. Klagebefugnis (§ 42 II VwGO analog)
Die VwGO ist vom Prinzip der Verletztenklage geprägt, sodass auch für die allgemeine
Leistungsklage eine Klagebefugnis analog § 42 II VwGO erforderlich ist. Ein spezielles ein-
fachgesetzliches subjektives Recht ist nicht ersichtlich, sodass Art. 14 I GG in Betracht
kommt. E musste eine Veränderung seines Eigentums hinnehmen und begehrt nun Restitution.
Ein Folgenbeseitigungsanspruch aus Art. 14 I GG ist daher möglich. Jedenfalls garantiert
Art. 2 I GG die Verschonung vor rechtswidrigen staatlichen Handlungsbefehlen (BVerfGE 6,
32 – Elfes), schützt den Grundrechtsträger also davor, Adressat rechtswidriger Anordnungen
zu werden (sog. „Adressatentheorie“).

ÜBUNGSBLÄTTER STUDENTEN · EXAMINATORIUM KLAUSUR ÖFFENTLICHES RECHT · „VOLLSTRECKTE...“

9/2011 681

Ü
B
U
N
G
SB

LÄ
TT

ER
ST

U
D
EN

TE
N


